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Villach, 27. Juni 2023

Raumordnungsrechtliche Einzelbewilligung

Herr Philipp Lengger, Otterleitenweg 53, 9500 Villach, hat mit Eingabe vom 26. 
Juni 2023 um die raumordnungsrechtliche Einzelbewilligung für die 
Erweiterung des bestehenden Wohnhauses auf dem Grundstück Nr. 223/5, 
KG 75441 St. Martin, angesucht. Betroffen ist das Bestandsobjekt Otterleitenweg 
53, 9500 Villach. 

Geplant ist an der Nordseite des Bestandsobjektes die Errichtung eines 
Futtermittellagers und an der Ostseite die Erweiterung des Wohnhauses. Der 
vorgesehene Baubereich ist im rechtswirksamen Flächenwidmungsplan der Stadt 
Villach als „Grünland - Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche; 
Ödland“ festgelegt.

Der Gemeinderat darf gemäß § 45 Abs. 1 des Kärntner Raumordnungsgesetzes 
2021 – K-ROG 2021, LGBl. Nr. 59/2021, auf Antrag des Grundeigentümers die 
Wirkung des Flächenwidmungsplanes für bestimmte Grundflächen durch 
Bescheid ausschließen und ein genau bezeichnetes Vorhaben 
raumordnungsmäßig bewilligen, wenn dieses dem örtlichen Entwicklungskonzept, 
wenn ein solches noch nicht erstellt wurde, den erkennbaren grundsätzlichen 
Planungsabsichten der Gemeinde nicht entgegensteht.

Der Antrag auf Erteilung einer Einzelbewilligung samt Baubeschreibung und 
Plänen liegt gemäß § 45 Abs. 1 K-ROG 2021 durch 4 Wochen ab dem Tage des 
Anschlages dieser Kundmachung im elektronischen Amtsblatt beim Magistrat der 
Stadt Villach während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht (nach 
telefonischer Voranmeldung) im Rathaus der Stadt Villach, Rathausplatz 1, 9500 
Villach, Eingang 1, 4. Stock, Zimmer Nr. 419 (Stadtplanung), zur Einsicht auf und 
ist während dieses Zeitraumes im Internet auf der Homepage der Gemeinde 
bereitgestellt. 

Anregungen und sonstige Vorbringen zum Antrag auf Erteilung einer solchen 
Einzelbewilligung sind in die Beratungen zur bescheidmäßigen Erledigung 
einzubeziehen.
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Der Bürgermeister:

Günther Albel
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